
Ihr Az. 2006-0617
hier: Baugenehmigung vom 19.05.2010 bzw. 17.05.2010

Sehr geehrter Herr Röder,

ich erhebe Widerspruch gegen die Nebenbestimmung Nr. 12 im Beiblatt Nr. 1.

Begründung:

Wie der Stadt Kassel bekannt ist, hat der HessVGH abschließend festgestellt, dass
mir die Erhaltung der Hofanlage als Denkmal wirtschaftlich unzumutbar ist. Die denk-
malrechtlich begründete und auch nur denkmalrechtlich zu begründende Nebenbe-
stimmung Nr. 12 stellt vor diesem Hintergrund einen erneuten rechtswidrigen Eingriff
dar, da sie mit weiteren Kosten verbunden ist. Sie ist daher ersatzlos zu streichen.

Im Übrigen liegen der Stadt u.a. ein Sanierungs-GA für das ehemalige Wohnhaus,
eine Bestands-DOKU für das ehemalige Stallgebäude und das Gerichts-GA des
Sachv. Gockel inkl. Bestands-DOKU für die ehemalige Scheune vor. In diesen Unter-
lagen ist bereits für den gesamten Bestand im Detail alles dokumentiert, was es
überhaupt nur zu dokumentieren gibt.

Bei dieser Gelegenheit weise ich noch darauf hin, dass der Textbaustein zur Neben-
bestimmung Nr. 4 einen Schreibfehler enthält. Richtig muss es nach meinem Kennt-
nisstand heißen: § 48 (4) statt § 58 (4).

Mit freundlichem Gruß
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